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Kurzfassung 

Die im Gemeindegesetz verankerte Möglichkeit der Ausrichtung von Staatsbeiträgen an Zusam-
menschlüsse unter Einwohnergemeinden hat sich bewährt. Die in der Höhe angemessenen Bei-
träge bieten den Einwohnergemeinden Anreiz, ihre Strukturen zu überdenken und ihre Organi-
sation zu optimieren. 

Das Gemeindegesetz setzt der Ausrichtung von Staatsbeiträgen allerdings Schranken. So darf 
der Staatsbeitrag pro beteiligte Einwohnergemeinde 500'000 Franken nicht übersteigen. Zudem 
ist die Ausrichtung des Beitrags auf dem gleichen Gemeindegebiet nur einmalig möglich. Diese 
Einschränkungen erweisen sich für zukünftige Gemeindezusammenschlüsse als hinderlich und 
sind mit der vorliegenden Anpassung des Gemeindegesetzes zu beseitigen. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Vorlage "Abbau von 
Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindezusammenschlüsse; Änderung des Gemeindegeset-
zes". 

1. Ausgangslage und Erwägungen 

Das Gemeindegesetz sieht seit 2005 die Ausrichtung von Staatsbeiträgen des Kantons an Ge-
meindezusammenschlüsse unter Einwohnergemeinden vor, wobei Beiträge von 100 Franken pro 
Einwohnerin und Einwohner, jedoch mindestens 50'000 Franken und höchstens 500'000 Franken 
ausgerichtet werden (vgl. § 190bis Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992; GG; BGS 
131.1). Auf dem gleichen Gemeindegebiet ist die Ausrichtung des Beitrags nur einmalig möglich  
(§ 190bis Abs. 2 GG). An strukturell schwache Einwohnergemeinden werden zusätzliche Förder-
beiträge von 100 Franken pro Einwohner multipliziert mit dem Betrag des negativen Struktur-
stärkeindexes ausgerichtet (vgl. § 190bis Abs. 3 GG). 

Die Ausrichtung von Staatsbeiträgen hat sich als Anreiz bewährt. Seit deren Einführung ist es zu 
insgesamt neun erfolgreichen Fusionsprojekten von 26 beteiligten Einwohner- bzw. Einheitsge-
meinden gekommen, an welche rund 3.4 Millionen Franken Beiträge ausbezahlt wurden. Be-
merkenswerterweise kam es in der Zeit von 2014-2020 zu keinen Zusammenschlüssen unter Ein-
wohnergemeinden; aufgrund des Massnahmenplans des Kantons Solothurn sah die Finanzpla-
nung in dieser Zeit keine Gelder für die Ausrichtung von Staatsbeiträgen vor. In anderen Kanto-
nen waren währenddessen zahlreiche Fusionsprojekte zu verzeichnen, wobei die dabei einge-
setzten finanziellen Mittel der jeweiligen Kantone als massiv höher zu bezeichnen sind. 

Im Legislaturplan 2017-2021 war in Kapitel B.1.3 festgehalten, dass die Gemeinden bei ihrer Su-
che nach einer wirtschaftlich optimalen Grösse unterstützt und Fusionshindernisse abgebaut 
werden sollen. Der Legislaturplan 2021-2025 sieht die Weiterentwicklung der Gemeindeland-
schaft vor. Es ist deshalb anzustreben, Schranken oder Fusionshindernisse zu beseitigen. 

Ein Teil der Einwohnergemeinden hat sich seit Einführung der Staatsbeiträge mit anderen Ein-
wohnergemeinden zusammengeschlossen und von der Ausrichtung von Staatsbeiträgen profi-
tiert. Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese Gemeinden von der erneuten Ausrichtung von Staats-
beiträgen nun ausgenommen sein sollen. Auch diese Gemeinden sind in ihren Bestrebungen, 
ihre Organisation weiter zu optimieren, zu unterstützen. Gerade fusionierte Gemeinden, welche 
in Bezug auf Grösse, Verwaltung und Infrastruktur gut aufgestellt sind, werden als attraktive 
Partner regelmässig von Drittgemeinden angefragt, ob ein Zusammenschluss denkbar wäre, sei 
es aus strategischen Gründen, sei es aus Mangel an Behördemitgliedern, Fachpersonal oder fi-
nanziellen Mitteln. Hier schafft der Wegfall der Bestimmung, wonach die Ausrichtung von 
Staatsbeiträgen auf dem gleichen Gemeindegebiet nur einmalig möglich ist, einen zusätzlichen 
Anreiz, einen Gemeindezusammenschluss in Betracht zu ziehen. Die Bestimmung von § 190bis 
Absatz 2 GG ist deshalb aufzuheben. Die Gefahr, dass es zu beabsichtigten gestaffelten Gemein-
defusionen kommt, um in rechtsmissbräuchlicher Weise an Staatsbeiträge zu gelangen, erachten 
wir als gering. 

Ebenfalls zu streichen ist der Maximalbetrag von 500'000 Franken gemäss § 190bis Absatz 1 GG. 
Es ist objektiv nicht gerechtfertigt, grössere Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von über 5'000 
im Vergleich zu kleineren Gemeinden schlechter zu stellen. 
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2. Verhältnis zur Planung 

Der Legislaturplan 2021-2025 sieht die Weiterentwicklung der Gemeindelandschaft vor. Die Op-
timierung bestehender Fördermittel steht in Einklang mit diesem Ziel. 

3. Auswirkungen 

3.1 Finanzielle Konsequenzen 

Sofern Einwohnergemeinden fusionieren, welche sich seit Ausrichtung der Staatsbeiträge be-
reits mit anderen Einwohnergemeinden zusammengeschlossen haben, würde an diese ein noch-
maliger Staatsbeitrag in der Höhe von 100 Franken pro Einwohner ausgerichtet. 

Einwohnergemeinden mit einer Grösse von über 5'000 Einwohnern werden im Einzelfall über 
500'000 Franken erhalten. Da der Kanton aber immer noch sehr kleinräumig strukturiert ist, hal-
ten sich die Konsequenzen in einem verkraftbaren Rahmen. 

3.2 Nachhaltigkeit 

Mit dieser Vorlage werden Fusionshindernisse beseitigt bzw. zusätzliche Anreize für Einwohner-
gemeinden geschaffen, ihre Organisationsstruktur zu überdenken und zu optimieren. Dies för-
dert eine nachhaltige Entwicklung der Gemeindelandschaft. 

4. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

§ 190bis Abs. 1 GG: "und höchstens 500'000 Franken" ist zu streichen. Damit entfällt der Maxi-
malbetrag.  

§ 190bis Abs. 2 GG: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Ausrichtung eines Staatsbeitrags 
ist auf dem gleichen Gemeindegebiet nicht nur einmalig möglich. 

5. Rechtliches 

Beschliesst der Kantonsrat die Gesetzesänderung mit weniger als 2/3 der anwesenden Mitglie-
der, unterliegt sie dem obligatorischen Referendum, andernfalls dem fakultativen Referendum 
(Art. 35 Abs. 1 Bst. d und Art. 36 Abs. 1 Bst. b KV). 
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6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem Beschlussesentwurf zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Dr. Remo Ankli 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

Verteiler KRB 

Volkswirtschaftsdepartement 
Amt für Gemeinden (6; gro, ste, bae, flu, aes) 
Departemente (4) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Staatskanzlei (2; Rechtsdienst) 
Amtsblatt (Referendum) / GS/BGS (1) 
Parlamentsdienste 



(ID: 4200) Beschluss RR B+E [Geschäftsnummer]

Abbau von Schranken beim 
Staatsbeitrag für 
Gemeindezusammenschlüsse; Änderung 
des Gemeindegesetzes

Änderung vom [Datum]

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 3, 24, 25, 27 Absatz 1 Buchstabe e, 45-57 und 145 der 
Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861)nach Kenntnis-
nahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 31. Mai 2022 
(RRB Nr. 2022/866)

beschliesst:

I.

Der  Erlass  Gemeindegesetz  (GG)  vom  16. Februar 19922) (Stand  1. Janu-
ar 2022) wird wie folgt geändert:

§  190bis Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben)
1 An  Gemeindezusammenschlüsse  unter  Einwohnergemeinden  können 
vom Kanton Beiträge von 100 Franken pro Einwohner und Einwohnerin, 
jedoch mindestens 50'000 Franken ausgerichtet werden.
2 Aufgehoben.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

1) BGS 111.1.
2) BGS 131.1.

1

https://bgs.so.ch/data/111.1/de
https://bgs.so.ch/data/131.1/de


[Geschäftsnummer]

[Ort], [Datum] Im Namen des Kantonsrates
 
Nadine Vögeli
Präsidentin
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ..... Referendum.

2



Synopse

Abbau von Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindezusammenschlüsse; Änderung des Gemeindegesetzes

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BGS Nummern)

Neu: –
Geändert: 131.1
Aufgehoben: –

          

Abbau von Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindezusam-
menschlüsse; Änderung des Gemeindegesetzes

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 3, 24, 25, 27 Absatz 1 Buchstabe e, 45-57 und 145 der Ver-
fassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.]nach Kennt-
nisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ...2022 (RRB Nr. 
2022/...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Gemeindegesetz (GG) vom 16. Februar 1992 (Stand 1. Januar 2022) 
wird wie folgt geändert:

§  190bis

Ibis Staatsbeitrag

1 An Gemeindezusammenschlüsse unter Einwohnergemeinden können vom 
Kanton Beiträge von 100 Franken pro Einwohner und Einwohnerin, jedoch min-
destens 50'000 Franken und höchstens 500'000 Franken ausgerichtet werden.

1 An Gemeindezusammenschlüsse unter Einwohnergemeinden können vom 
Kanton Beiträge von 100 Franken pro Einwohner und Einwohnerin, jedoch min-
destens 50'000 Franken ausgerichtet werden.

2 Auf dem gleichen Gemeindegebiet ist die Ausrichtung des Beitrags nur einmalig 
möglich.

2 Aufgehoben.

https://bgs.so.ch/data/111.1/de


- 2 -

          

3 Strukturell schwache Einwohnergemeinden, im Sinne der Gesetzgebung über 
den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden[BGS 131.73; 
131.731.], erhalten bei Gemeindezusammenschlüssen mit Einwohnergemeinden 
einen zusätzlichen Förderbeitrag. Der Förderbeitrag setzt sich aus zusätzlichen 
100 Franken pro Einwohner multipliziert mit dem Betrag des negativen Struktur-
stärkeindexes zusammen.

II.

     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

[Ort]

Im Namen des Kantonsrates
 
Nadine Vögeli
Präsidentin
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

     Dieser Beschluss unterliegt dem ..... Referendum.

https://bgs.so.ch/data/131.731/de
https://bgs.so.ch/data/131.73/de

